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Zur Revision des anglikanischen Gebetbuches.

Der Bruch mit Rom, der in England mit roher Gewalt
durchgeführt werden musste, nötigte die Häupter der eng-
lischen Reformation, eigene Wege zu gehen. Am 21. Jan.
1549 wurde durch die erste Uniformitätsakte auch das

Prayerbook für ganz England vorgeschrieben. Rö-

misches Brevier, Missale, Pontificale unci Rituale dienten
dem neuen Gebetbuch zur Vorlage. Der Titel des amtlichen
Gebetbuches weist auf seinen Inhalt: The Book of Com-

mon Prayer and Administration of the Sacraments and
other Rites and Ceremonies of the Church after the Use

of the Church of England.
Bis dahin wurde der Gottesdienst in lateinischer

Sprache gehalten und die 18 verschiedenen Liturgien,
welche im Gebrauch waren, fussten auf dem römischen
Missale. Es war ein Vorwand, wenn man das neue amt-

liehe Gebetbuch der Reformation nur als eine Vereinheit-

lichung und Vereinfachung des Gottesdienstes zur Erbau-

ung der Gläubigen ausgab. In Wirklichkeit waren die von
der Reformation verworfenen Lehren auch aus der neuen

Liturgie ausgemerzt. Kenner der Geschichte stellen das

Buch als Werk des Reformators Cranmer hin, das dann

der Staat dem ganzen Lande aufzwang. Die Revision von
1552 gab dem Buche nach der erfolgten „Censura" des

Reformators Bucers ein vermehrtes protestantisches Ge-

präge. Nach der kurzen katholischen Restauration unter
Maria wurde das Prayerbook unter Elisabetha wieder in

Kraft erklärt. Wenige Aenderungen erfolgten noch 1604

und 1662; im wesentlichen blieb die protestantische Fas-

sung des zweiten Gebetbuches von 1552 bestehen. In der

Vorrede zur ersten Ausgabe hatte Cranmer geschrieben:

„Dieses Buch ist nützlicher, denn viele Dinge sind hier

ausgelassen, von denen einige unwahr, andere ungewiss,
andere eitel und abergläubisch sind." Die Revision von
1552 hat den Opfercharakter der Messe und die Realprä-

senz gründlich beseitigt und einen neuen Weiheritus auf-

gestellt.
Die Revisoren von 1662 erklären ihr Unvermögen,

allen Richtungen und Parteien entsprechen zu können

Man sollte auf des Königs Wunsch den „schwachen Ge-

wissen" entsprechen oder Rücksicht tragen. Demnach er-
dicken die Revisoren ihre Hauptaufgabe in einem Vor-
gehen, „das am ehesten auf die Bewahrung des Friedens
und der Einheit der Kirche tendiere". Das Buch vermochte
aber nie jene Uniformität im anglikanischen Kirchenleben
herbeizuführen, welche die Regierung im Auge hatte. Der
Anglikaner Spencer Jones bemerkt mit Recht in seiner
1902 erschienenen Schrift „England und der hl. Stuhl":
„Wenn der Wunsch unserer Reformatoren, die Formen
des Gottesdienstes zu vereinfachen, aufrichtig war, so ist

ihr Bemühen in diesem Punkt, wie eine dreihundertjährige
Erfahrung dartut, vollständig misslungen. Es ist nicht ge-

nug, wenn man bloss sagt, sie seien der Sache, an die sie

sich wagten, nicht gewachsen gewesen. Die ganze Bewe-

gung war viel zu verwickelt und allzusehr auf Kompro-
misse angewiesen; ja, man kann nicht einmal behaupten,
sie sei überhaupt wirklich jemals endgültig geregelt wor-
den. Die in jüngster Zeit abgehaltenen Unionsbesprechun-
gen haben es denn auch völlig klargestellt, dass es geradezu
Grundfragen und oberste Prinzipien sind, in betreff derer
die verschiedenen Richtungen innerhalb der anglikanischen
Kirche auseinandergehen und die anglikanische Kirche
selbst durch eine tiefe Kluft von den ausser ihr stehenden

Religionsgemeinschaften getrennt ist. Einerseits wird an-

genommen, das anglikanische Kirchentum bilde für sich

ein Ganzes und sei kein Teil eines andern, und das amt-

liehe Gebetbuch sei ausreichend und vollständig, so dass

alles, was darin nicht aufgenommen ist, förmlich verboten
sei. Andererseits erkennt man die anglikanische Kirche als

einen Teil eines viel grösseren Ganzen an und betrachtet

und erklärt die Liturgie ,im Lichte der katholischen Tra-
dition'."

Wohl sagen manche gern leichthin, ,man richte sich

nach dem amtlichen Rituale', wie wenn die Rubriken und
Vorschriften desselben so ganz bestimmt und erschöpfend

genug wären, um ein einheitliches Verhalten zu sichern.

Dem ist aber, wie jedermann weiss, ganz anders."

Spencer Jones betont weiter, wie entschieden sich

„hervorragende Führer im römischen und im nonkonfor-
mistischen Lager, sowie auf unserer Seite über den ,papi-
stischen Charakter' unserer kirchlichen Symbole ausgespro-
•chen haben; ebenso entschieden äussert sich andererseits

die grosse Schar der evangelikalen Geistlichen in unserer

Kirchengemeinschaft." (S. 182 f.).
Dass die hochkirchliche Richtung das amtliche Gebet-

buch im katholischen Sinne interpretierte und ausbaute,
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war längst bekannt. Im Jahre 1904 wurde eine staat-
liehe Kommission eingesetzt zum Studium „der]
angeführten starken Zunahme der Uebertretungen oder
Verachtung des Gesetzes betreffend die Feier des Gottes-
dienstes in der Kirche von England". Der Bericht dieser
Kommission veranlasste die Krone, die Konvokationen mit
der Revision des Gebetbuches zu betrauen.
Diese Arbeit wurde mit grosser Gründlichkeit an die bland

genommen, kam aber erst nach 14 Jahren zum Abschluss.
im Jahre 1920 wurden die Vorschläge einem Komitee der
National Assembly, das im Vorjahr gewählt worden, zum
(Studium überwiesen. Weitere Diskussion ergab 1923 die
Revised Prayer Book Measure, welche als Ganzes der As-

sembly vorgelegt werden sollte. Diese Instanz hat in ihren
drei Häusern die Sache lange debattiert, so dass das Haus
der Bischöfe am 8. Februar 1927 der Konvokation den
besten Versuch, die verschiedenen Anschauungen und Vor-
Schläge, die ihnen vorgelegt worden, in Einklang zu brin-

gen, vorlegen konnten. Die National Assembly hat am
,4. Juli über Annahme oder Verwerfung der Revision
(Composite Prayer Book) abzustimmen; eine Diskussion
hat nicht mehr zu erfolgen. Als letzte Instanz kommt dann
noch das Parlament, welches im Herbste 1927 endgültig
über diese Frage seiner Nationalkirche zu entscheiden hat.

Nach dem Rat der Staatskommission hat die Revision
die Aufgabe, „eine grössere Elastizität, welche eine ver-
nünftige Anerkennung der Weitherzigkeit (comprehen-
siveness) der Kirche von England und ihrer jetzigen Be-

dürfnisse zu erfordern scheint, zu sichern". Diese „Elasti-
zität" des Prayer Book brachte zur Reformationszeit Ka-
tholiken dazu, den Gebrauch desselben zu rechtfertigen
in der Meinung, es enthalte nichts Häretisches. Im 17.

Jahrhundert haben eine Reihe anglikanischer Theologen
von Bedeutung ihre katholisierenden Ideen auch mit dem

offiziellen Gebetbuch gestützt; ebenso fand die Oxforder

Bewegung seit 1833 in der katholischen Interpretation des

Gebetbuches ihren Halt. Der Ton dieses Buches gestattete
Newton und seinen Freunden das Wagnis, auch die pro-
testantischen 39 Artikel in non natural sense k a t h o-

lisch zu deuten.
Die Revision soll diese Elastizität des Gebetbuches

nicht zerstören, die Parteien beruhigen und die Reibungs-
flächen nach Möglichkeit beseitigen. Erzbischof Davidson

von Canterbury hat am 7. Februar zur Einführung des

neuen Gebetbuches betont: „Ich möchte Ihnen zu verste-

hen geben, dass wir in diesem Buch nicht das vorlegen,
von dem wir glauben, dass es einem Teil der Kirchgenos-
sen als Ideal eines zweiten (alternative) Buches vorschwe-
ben kann. Nein, sondern wir geben Ihnen nur ein derarti-

ges zweites Buch, für das wir im gegenwärtigen Zeitpunkt
eine allgemeine Annahme voraussetzen dürfen."

Der Erzbischof von York betonte, dass „die nun auto-

risierten Aenderungen, die in der üblichen Abhaltung und

Anordnung des Gottesdienstes getroffen worden sind,
nicht nach Willkür und nicht ohne Zustimmung des Vol-

kes, d. h. der Kirchenverwaltungen, in Gebrauch treten

dürfen". Er fügte bei: „Dennoch wird es die Pflicht des

Klerus, der von dieser durch die Massnahme gebotenen

Gelegenheit Gebrauch zu machen wünscht, sein, die Pfarr-
kirchenräte über die Natur und Tragweite der Aenderun-

gen, die sie vorzunehmen wünschen, zu befragen. So kön-

nen die Interessen der Laien, die durch das Haus des Kle-
rus voll anerkannt worden sind, auch gewahrt werden."
Zum Schlüsse bemerkte der Erzbischof: „Es ist nun an
der Kirche und zuletzt am Staate, zu entscheiden, ob all
diese Arbeit, die nun dem Ende entgegen geht, ihre Aner-
kennung finden wird."

Der demokratische und kongregationale Charakter
des Anglikanismus und seine Abhänglichkeit vom Staate
auch in kirchlichen Fragen ist damit neuerdings festgestellt.
Bei dem vom Protestantismus vertretenen Prinzip der
freien Forschung kann von einem kirchlichen Lehramt im
eigentlichen Sinne keine Rede mehr sein. Im 19. Artikel
ist die Fehlbarkeit der Kirche eigens zugegeben. Der ö.

Artikel hat die Hl. Schrift zur einzigen Richtschnur des

Glaubens aufgestellt. Eine evangelische Gesellschaft (Fei-
lowship of Evangelicae Churchman) hat nach Bericht der

„Morning Post" vom 24. Februar noch eigens erklärt:
„Wir glauben, dass Kirchen irren können, dass die Kir-
chen von Jerusalem, Alexandrien, Antiochia, Rom geirrt
haben. Unsere eigene Kirche kann irren. Der Wahrheits-
entscheid kann nicht bei dem zur Konvokation versammel-
ten Hause der Bischöfe oder in der National Church As-

sembly gefunden werden. Der 6. Artikel ist klar: Die Ell.

Schrift ist unsere Glaubensregel."
Die Revision des amtlichen Gebetbuches wurde vor

allem durch die e v a n g e 1 i k a 1 e Richtung, die

strengen Protestanten (Low Church) als einen verkappten
Angriff auf das Werk der Reformation bekämpft. Nach
dein „Month" haben 60—100 Geistliche dieser Richtung,
zumal in grösseren Städten und an den Bischofssitzen,
eine eigentliche Agitationskampagne gegen die Bischöfe
inszeniert. Das „Yorkshire Observer Budget" notiert den

Satz des Geistlichen Waddington: „Von Seite jener, die

in der Kirche sind, wird heute der Versuch gemacht, uns
wieder unter die Herrschaft Roms zu bringen. Eine andere

Bewegung möchte sie in eine Unitarische Kirche umbil-
den. Es ist schwer zu sagen, welches von diesen beiden

Uebeln das grössere ist — wahrscheinlich ist der Moder-
nismus das schlimmere." Pfarrer Argyle. betonte unter

„grossem Applaus": „Die Verräterei im Innern und die

Spitzfindigkeit in der ganzen Sache sollte jeden Protestan-
ten auf die Beine bringen. Ungern sage ich es, aber die

Zeit ist gekommen, dass man den Bischöfen nicht trauen

darf, denn sie haben sich als unzuverlässig ausgewiesen."
Die „Morning Post" vom 7. März gibt als Zitat aus der

Rede von Pfarrer Milner den Satz: „So sehr wir auch be-

müht sein mögen, den Bischöfen die schuldige Ehrfurcht
(ZU erweisen und ihnen in allem, was ehrlich und gesetzlich

ist, bereitwilligen Gehorsam zu leisten, finden es manche

von uns schwierig, wenn nicht unmöglich, die Versiehe-

rungen ihrer Ehrlichkeit zu akzeptieren." Das Manifest der

„League of Loyal Churchman" erklärt: „Episkopale List
und unwürdige Ausflucht kommt von den Bischöfen zur
Anwendung. die Ausrede, das jetzige Gebetbuch

bleibe in Kraft, ist unehrlich. Es ist eine Schande."

Trotzdem wird man nicht fehl gehen, wenn man die

bischöflichen Erklärungen, dass nichts Neues in Frage
komme und keine anderen Bestimmungen gelten „als was
durch die 39 Artikel und das amtliche Gebetbuch aufge-

stellt ist", ernst nimmt. Bleibt doch das letztere, was es

von Anfang sein sollte, ein Kompromiss von katho-
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lischem Glauben und protestantischer Neuerung, Wie]
Zwingli für die Einführung des neuen Glaubens erst süsse,
dann saure Früchte für den Berner Bären anriet, wurde
auch für England diese Mischung als ratsam empfohlen.
Eine anglikanische Kirche, national, ohne den Zusammen-
hang mit den protestantischen Bekenntnissen des Konti-
nents aufzugeben, und reformiert, ohne die bischöfliche
Sukzession zu unterbrechen, das war, in Uebereinstim-
mung mit dem Parlament, die Schöpfung Elisabethas.
Letztere, obwohl in religiösen Dingen persönlich mehr als
kühl und wesentlich durch politische Rücksichten bestimmt,
hielt doch persönlich den Glauben an die reale Gegenwart
fest. Schon aus politischen Gründen, der Katholiken ihres
Reiches wegen, die loyale Untertanen waren, wollte sie
dem überlieferten Lehrbegriff so nahe wie möglich bleiben.
Eduards Prayerbook, dessen verschiedene Revisionen den

zögernden Schritt der englischen Reformation verraten,
wurde in antiprotestantischem Sinn gemildert.

Die Low-Church-Richtung scheint die Auffassung zu
vertreten, dass das Parlament damals, als es die Kirche
von England als vom Gesetze etabliert aus der Taufe hob,
die Fähigkeit besessen hat, die Wahrheit mit Sicherheit zu
definieren. Es widerspricht aber dem Prinzip der freien
Forschung, sich durch eine Lehrauffassung, die zudem
noch Jahrhunderte zurückliegt, binden zu lassen; auch
wird der protestantische Subjektivismus je nach Richtung
die symbolischen Schriften seines Bekenntnisses nach eige-
nen Kriterien auf ihren Wert oder Unwert prüfen wollen.

Bernhardzell. U. Zurburg, Pfr.
(Schluss folgt.)

Bus einer Eeäe am ireisinnlg-âsmohratisdien Parteitag.
Herr alt-Nationalrat Dr. Robert Forrer sprach in sei-

nein Referate am freisinnig-demokratischen Parteitag der
Schweiz in St. Gallen am 29. Mai, folgende Gedanken
über Staat und Kirche aus:

„Je mehr sich das religiöse Leben vertieft und ver-
innerlicht, je klarer das Erfassen des Wesenhaften in der
Religion eine reinlichere Scheidung des wahrhaft Religio-
sen von allem Profanen und Politischen durchdringt, wie
das der katholische Gelehrte Erhard betonte, umso siehe-
rer wird der in höchstem Masse wünschbare Friede unter
den Konfessionen und zwischen Staat und Kirche erhalten
bleiben. Die katholische Kirche hat sich während des

Weltkrieges ein gewaltiges, weltumfassendes Gesetzbuch
im Corpus juris gegeben. Protestantische Gelehrte rühmen
seinem Inhalt nach, dass es von mildem und versöhnlichem
Geiste getragen sei. Es bewahrt dem Staate gegenüber
die grösste Zurückhaltung, verzichtet aber auch nicht auf
die Lehre von der Ueberordnung der Kirche auch in staat-
liehen Dingen. D. Red.) Deshalb ist es Recht und Pflicht
der Freisinnig-demokratischen Partei, die Rechte des bür-
gerlichen Staates immer ruhig und grundsätzlich zu wah-
ren, wo immer es notwendig werden sollte. Das wird
umso wirksamer möglich sein, je mehr wir uns in einer
Abwehr auf das wirklich Notwendige beschränken und
je ausschliesslicher wir uns gerade in diesen Fragen von
jener Gerechtigkeit inspirieren lassen, die ein Volk erhöht.
Und da stehe ich nun nicht an, zu wiederholen, was ich
bei der Diskussion einer Totalrevision der Bundesverfas-

sung als meine Ueberzeugung erklärt, dass dannzumal
der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, einzelne der Residuen

aus der Kulturkampfzeit aus unserer Bundesverfassung
auszumerzen. Voraussetzung wird freilich sein, dass bis

dahin die ins bürgerliche Leben hinausgetragenen Verkon-
fessionalisierungsbestrebungen zurückgedämmt und das
Bewusstsein von der Gefahr der konfessionellen Scheide-
wände Gemeingut aller Wohlgesinnten hüben und drüben
geworden sein wird."

Die Worte Nationalrat Forrers sind eine schöne Geste
und als solche figurieren sie nicht übel auch in der „Kir-
chenzeitung". Der geneigte Leser wird aber zwischen den
Zeilen zu lesen verstehen. Wann wird man sagen kön-
nen: „anno dazumal wurden die ,Residuen' aus der B. V.

ausgemerzt?" Der Herr Nationalrat fügt vorsichtig hinzu:
„Voraussetzung wird sein ."

St. Georgsanstalt Knutwil.
(Mitget.) Die Erziehungsanstalt St. Georg im Bade

Knutwil ist nun im Betriebe und die Zahl der Zöglinge
nimmt beständig zu. Die ehrwürdigen Schulbrüder leisten
an den jungen Menschen vorzügliche Erziehungsarbeit,
und es ist eine Freude zu sehen, wie sie erfolgreich wirken.
Dass die neugegründete Anstalt etwas Gutes ist, kann
man wohl auch daran erkennen, dass gewisse Leute im-
mer dagegen giftein und sie in Misskredit zu bringen su-
chen. Es wird darum im Interesse der hochw. Geistlich-
keit liegen, die Anstalt zu unterstützen und zu fördern,
umso mehr, weil sie bei ihrer Gründung auch mitbeteiligt
war. Vor einiger Zeit wurden an die Pfarrämter Pro-
spekte und Zeichnungsscheine für ein Anleihen zugunsten
der St. Georgsanstalt versendet. Die Anstalt hat Geld not-
wendig. An die Liegenschaft müssen innerhalb eines Jah-
res 200,000 Fr. bezahlt werden. Dazu sind Veränderungen
an den Bauten notwendig, es sollte auch die Zentralheizung
installiert werden etc. Es wäre darum sehr zu wünschen,
dass das vorgesehene Anleihen plaziert werden könnte.
Von einigen Orten sind Zeichnungsscheine für grössere
Summen bereits eingegangen. An den meisten Orten ist
aber noch nichts getan wordein. Der hochwürdige Klerus
ist deshalb dringend gebeten, nach Möglichkeit für die
Plazierung des Anleihens tätig zu sein. Der. hochwürdigste
Diözesanbischof hat die Unterstützung dieses Werkes drin-
gend empfohlen.

Totentafel.
Am 19. Mai starb im Kreisspital zu Brig an einem

schweren Magenleiden der hochw. Herr Gustav Schmid,

von Emen, seit zwei Jahren Pfarrer in Bellwald, ein eif-

riger, bis in die letzten Tage unermüdlich tätiger Seelsor-

ger. Er war am 8. Dezember 1870 im „Steinhaus" zu
Einen geboren, studierte in Brig und Sitten und wurde
dort am 18. Juni 1897 durch Bischof Julius Mauritius Ab-
bet zum Priester geweiht. Von 1898 bis 1909 war er Pfar-

rer zu Inden, dann 16 Jahre Rektor in Geschinen, seit 1925

Pfarrer in Bellwald. Leider war seine Wirksamkeit hier

nur kurz. Mit 57 Jahren ist Pfarrer Schmid aus diesem

Leben geschieden, er, der vor kurzem noch voller Kraft
und Gesundheit erschien.

In verhältnismässig jungen Jahren ist auch der hochw.
Herr Wilhelm Geser, von Gossau, aus diesem 'Leben ab-

gerufen worden. Er starb im Theodosianum zu Zürich
am 20. Mai, vor der Zeit aufgerieben durch anstrengende

Grosstadtseelsorge. Seit vielen Jahren pastorierte er die

deutschen Katholiken in Genf und nahm sich mit väter-
licher Liebe aller der kleinen Leute an, die Stellen und
Arbeit suchten, in Krankheit und sonstigen widrigen
Schicksalen sich an ihn wandten und bei ihm Trost und
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Hilfe suchten. Der Herr wird sein überreicher Lohn sein.
Er war 1866 geboren, erreichte also ein Alter von 61
Jahren.

Das Benediktinerstift Disentis betrauert den Hinscheid
des hochw. P. Adalgott Schumacher, der in der Nacht
desselben 20. Mai durch plötzlichen Tod in die andere
Welt hinüberging. Konvertit, entstammte er einer alten, an-
gesehenen Bernerfamilie, war geboren am 24. März 1866
und trat nach Studien in Bern und Einsiedeln dem Kloster-
verbände von Disentis bei. Am 29. Juni 1891 wurde er hier
zum Priester geweiht. Zeitweise dozierte er den Klerikern
der Abtei Dogmatik; seit 1902 war er Novizenmeister; seit
1909 war er Archivar und Vizebibliothekar des Klosters.
Seit vielen Jahren redigierte er das Direktorium des Stif-
tes und den Jahresbericht der Stiftsschule. Auf das Zeil-
tenarium der Abtei im Jahre 1914 arbeitete er ein Album
Desertinense aus, ein Verzeichnis der Aebte und Religio-
sen des Klosters seit der Gründung desselben, soweit über
sie geschichtliche Nachrichten vorliegen. Er war ein eif-
riger Ordensmann.

Zu Basel starb am 26. Mai im Kreise seiner Familie
der hochw. Herr Pierre Joos, Vikar in Oelsberg, zwar
nach längerem Leiden, aber unerwartet schnell. Er stand-
erst in seinem 29. Lebensjahre; denn er war am 14. Febr.
1899 in Basel geboren, hatte nach philosophischen Studien
in Freiburg und theologischen in St. Sulpice zu Paris im
Jahre 1921/22 den Ordinandenkurs im Priesterseminar zu
Luzern mitgemacht und hier im Juli 1922 die Priesterweihe
empfangen. Zur Vervollständigung seiner Studien begab
er sich nach Rom, wo er die Doktorwürde im kanonischen
Rechte erwarb. So ausgerüstet, begann er zu Delsberg
seine Arbeit im Weinberge des Herrn; sie sollte leider nur
von kurzer Dauer sein. „Früh vollendet, hat er viele Jahre
ausgefüllt."

In Goldau hat der Tod dem unermüdlichen Arbeiten
des dortigen Kaplans, des hochw. Herrn Gustav Ott, am
26. Mai ein Ziel gesetzt. In 28jährigem Schaffen hat dieser

eifrige Priester für die aufstrebende und stets volksreichere
Ortschaft die Kirche, das Kaplanenhaus, die Schule zu-
stände gebracht und daneben die allmähliche Verselbstän-
cligung der Seelsorge in die Wege geleitet. Gustav Ott'
war als Sohn eines in Riemenstalden (Kanton Uri) heimat-
rechtigen Fabrikarbeiters am 7. April 1867 zu Bitschwil
im Elsass geboren. 1870 kam die Familie nach Cham,
dann nach Triesen und schliesslich 1891 nach Arth. Gustav
arbeitete nach Abschluss der Primarschule mit seinem

Vater in der Fabrik, aber er hatte ein grosses Verlangen,
Priester zu werden. Durch Kollektieren brachte er das

Geld auf, um das Kollegium in Schwyz und das Priester-
seminar in Chur besuchen zu können. Er machte seine

Studien mit grossem Erfolg, wurde 1898 Priester und
1899 von der Kapellgemeinde von Goldau zum Kaplan
gewählt. Sein Amtsvorgänger Kaplan Römer hatte ihm
die Notwendigkeit eines Kirchenbaues ans Herz gelegt
und bereits die Baustelle bezeichnet. Kaplan Ott machte
sich ans Werk; er sammelte selbst die Mittel, 300,000 Fr.;
1906 wurde eine Lotterie bewilligt; 1904 konnte der Bau-

platz erworben, 1909 die neue Kirche eingeweiht werden.
Eland in Hand mit der äussern Entwicklung gingen die

eigentliche Seelsorge und die Bemühungen für die gute
Heranbildung der Jugend. 1924 wurde Kaplan Ott zum

Schulinspektor des Kreises Arth-Küssnacht ernannt. Er
hatte inzwischen in Vikar Bonguglielmi einen Gehilfen er-
halten, aber die Kräfte des Kaplans waren erschöpft. Seit
dem Vorwinter 1926 lag er auf dem Krankenlager und sah
mit ruhiger Ergebung seinem Ende entgegen.

R. I. P. Dr. F. S.

Kirchen -Chronik.
Rom. Siebzigster Geburtstag des Hl, Vaters. Priester-

jubiläum Kardinal Gasparris. Am 31. Mai beging der III.
Vater in aller Stille — er hatte lediglich die üblichen Au-
dienzen abbestellt — den 70. Geburtstag. Am vorhergehen-
den Tag feierte Kardinalstaatssekretär Gasparri in intimem
Kreise sein goldenes Priesterjubiläum. Er las in der Ca-
pella Paolina im Vatikan die Jubelmesse, der ausser zahl-
reichen Kardinälen und Prälaten das diplomatische Korps
in corpore beiwohnte. Auf die Gratulationsansprache des
Doyen der Gesandten, des Botschafters Brasiliens, ant-
wortete der Jubilar, indem er darauf hinwies, wie wäh-
rend des Krieges alle Kriegsparteien den Hl. Stuhl be-
stürmten, für ihre Sache einzutreten. Es sei das nur natür-
lieh gewesen, aber ebenso war es natürlich, wenn der LI).
Stuhl erklärte, über allen Kriegsparteien zu stehen und all
seinen Einfluss nur aufbot, um den Frieden zu beschleu-
nigen und das 'Kriegselend zu lindern. Das habe dem Hl.
Stuhl wieder Vorwürfe von allen Seiten eingebracht. Es
gebe nun aber keine augenscheinlichere Rechtfertigung für
diese „Kriegspolitik" des Hl. Stuhles, als die heutige Ver-
Sammlung des diplomatischen Korps um den Kardinal-
Staatssekretär. Die Zahl der diplomatischen Vertreter habe
sich seit dem Kriegsbeginn verdoppelt und ebenso her-
vorragend sei ihre Qualität. — Welch' überragenden
Geist und welche Arbeitskraft muss der Mann besitzen,
der mit ruhiger Hand die Kirchenpolitik der Weltkirche
durch alle Klippen der Kriegs- und Nachkriegszeit leitete,
„nebenbei" das Riesenwerk des Codex iuris canonici schuf
und bereits den 4. Band seiner „Fontes" herausgab und
neuerdings, wie jetzt bekannt wird, einen Universal-
katechismus, einen neuen Catechismus Tridentinus,
vollendet hat, dessen Vorlage vor kurzem zur Begutach-
tung dem Weltepiskopat zuging. Ein Kardinalstaatssekre-
tär, der einen — Katechismus herausgibt! Kann es einen
bessern Beweis geben, dass die Politik des Hl. Stuhles nur
angewandte Religion für's öffentliche Leben ist?

Der Katholizismus in Nordamerika. Nach dem neuen
Catholic Directory gibt es in den Vereinigten Staaten
Nordamerikas 19,483,296 Katholiken. Das bedeutet einen
Zuwachs von 604,574. In diesem Zuwachs sind aber die
103,100 Katholiken der Hawaiinseln eingeschlossen, die in
den früheren Zählungen nicht aufgeführt waren. Priester
gibt es 24,990 (+ 638). Da so etwa auf einen Priester 800
Seelen kommen, ist die kirchliche Versorgung der Katho-
liken im allgemeinen besser als in Deutschland, wo nur
wenige süddeutsche Diözesen gleich gut gestellt sind. Auch
der Zuwachs ist befriedigend. An Kirchen zählt man
17,651 (+ 271). In den Priesterseminarien bereiten sich

13,988 junge Männer auf das Priestertum vor. Die Pfarr-
schulen sind 94,775 (+ 176) an der Zahl. Die leider un-
vollständige Statistik der Konversionen gibt ihre Zahl auf
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35,571 an, was etwa — bei fast gleicher Katholikenzahl —
das Dreifache der reichsdeutschen Zahl ausmacht. Die Zah-
len der Kirchenaustritte sind nicht zu erbringen. Höchstens
könnten die Uebertrittszahlen der verschiedenen Denomi-
nationen und Sekten darüber Aufschluss geben. Der Staat
und die Gemeinden kümmern sich aber nicht um die Reli-

gion ihrer Bürger. Wer absteht, geht eben nicht mehr in
die Kirche, und wenn er später in sich geht, hat er auch
keine besonderen Formalitäten zu erfüllen. Er macht das

im Beichtstuhl ab, nicht beim Amtsgericht. Berücksichtigt
man das, so ergibt sich, dass auch die Zahl der nicht
förmlich aus der Kirche ausgetretenen Katholiken bedeu-
tend grösser sein muss als 19,5 Millionen. Die Statistik
führt noch 128 Altersheime auf (+ 11) und 613 Kranken-
häuser.

Deutschland. Konkordat s fr age. Kein B i -

s c h of, abereine „Pf a r r v i k a r i n". Die preussische
Generalsynode hat eine Resolution beschlossen, in der zur
Konkordatsfrage eine zurückhaltende, fast ablehnende Steh

lung eingenommen und gegen die Einbeziehung der Schul-

frage in das Konkordat protestiert wird. Sie lehnte ferner
mit schwacher Mehrheit (109 gegen 106 Stimmen) die

Einführung des Bischofstitels anstatt des bisheri-

gen „Generalsuperintendent" ab. Die Positiven (Ortho-
doxen) waren im allgemeinen für die Neuerung, die reli-
giös-freisinnigen Elemente dagegen. In Sachsen, Mecklen-

burg, Braunschweig und Hessen ist der Bischofstitel schon

eingeführt worden. Es dürfte das auf den Einfluss der sog.
„hochkirchlichen Bewegung" zurückzuführen sein. Dage-

gen beliebte der Synode die Zulassung von Frauen in den

Kirchendienst als „Pfarrvikarinnen". Die Vornahme von
pfarramtlichen Handlungen, bei denen der Amtsornat ge-

tragen werden muss, ist ihnen aber verboten. Ob Flor-
Strümpfe und Bubikopf erlaubt sind, darüber verlautet
nichts. — In der S c h u 1 f r a g e hat die Fuldaer Bischofs-
konferenz ein Hirtenschreiben erlassen, in dem das katho-
lische Volk aufgerufen wird, mit aller Kraft für die kon-
fessionelle Schule einzustehen, zur Wahrung der Eltern-
rechte und einer richtig verstandenen Gewissensfreiheit.

„Wir wollen den Kampf nicht", schreiben die Oberhirten,

„Wir wollen eine friedliche Lösung. Wenn man uns aber

zum Kampf zwingt, so sind wir bereit." Die katholische

Schulorganisation hat im Canisiushaus in Düsseldorf eine

Zentralstelle erhalten. Die Zahl der römisch-katholischen

Theologen ist von 3443 im Jahre 1920 auf 2898 (1924)

zurückgegangen. Dagegen haben sich die männlichen Or-
densleute von 6430 auf 11,250 vermehrt. Die Verluste, die

die katholische Kirche in Deutschland alljährlich durch die

Mischehen erfährt, übersteigt 30,000 Seelen.

Rom. Jubiläum des Kollegiums der Propaganda.
Vom 22.—27. Mai wurde das dreihundertjährige Bestehen

des Kollegiums des Kollegs der Propaganda gefeiert. Aus
dem 1627 gegründeten Institut ging eine Grosszahl von
Missionären hervor. In Gegenwart des Papstes wurde am

24. Mai im Damasushofe eine sog. „Academia polyglotta"
abgehalten, bei der von Zöglingen des Kollegs in 27 Spra-
chen Vorträge gehalten wurden. Der Hl. Vater richtete an

die Versammlung zum Schluss selbst eine Ansprache, in
der er wieder seinen Willen betonte, in den Missionen
einen inländischen Klerus heranzubilden. Am Auffahrts-

tage zelebrierte der Papst aus Anlass des Jubiläums ein
feierliches Pontifikalamt in St. Peter und stimmte das Te-
deum an.

Aargau. Römisch-katholische Synode. Am 30. Mai
versammelte sich zu Aarau die römisch-kathol. Synode.
Die Synode genehmigte die Stiftungsurkunde für das
Domherrenhaus des Standes Aargau in Solothurn. Ueber
die Revision der Kirchenartikel referierte Dr. G. Küchler.
Er gab einen grosszügigen Ueberblick über die aarg.
Kirchenpolitik seit dem Anfang des letzten Jahrhunderts
und empfahl warm die Vorlage, die zwar notwendig ein

Kompromisswerk sei, aber doch einen grossen Fortschritt
für ein friedliches Zusammenarbeiten von Kirche und
Staat darstelle. In der Diskussion wurde die Notwendig-
keit einer durchgreifenden Aufklärung des Volkes auf die

Abstimmung hin betont. Als neues Mitglied des Synodal-
rates an Stelle des verstorbenen H.H. Dekan Kaufmann
wurde Ii.TI. Dekan Meyer, Bremgarten, gewählt.
Persönliches.

Am Auffahrtsfeste feierte H.H. Karl Albert Cut-
tat in Bern seinen 80. Geburtstag. Der verehrte Jubilar
ist einer der letzten noch lebenden Gottesstreiter des Ber-

ner Kulturkampfes. Seine damaligen Erlebnisse als Vikar
in Delémont und später als Pfarrer von Noirmont hat er
im Berner Pfarrblatt mit viel Humor geschildert. Seine

Flaupttätigkeit entfaltete er (seit 1894) als erster Pfarrer
der Missionsstation Thun. Vor einigen Jahren zog er sich

in die Berner „Victoria" zurück, wo er in seltener geisti-

ger und körperlicher Frische der Krankenseelsorge obliegt
und dabei Würde und Bürde eines Dekans des Berner

Kapitels trägt.
Mgr. Franz Steffens, Professor der geschieht-

liehen Hilfswissenschaften an der Universität F r e i b u r g
i. Schw., feierte am 27. Mai sein goldenes Priesterjubiläuni.
Die zahlreichen einstigen Schüler werden des hervorragen-
den, liebenswürdigen Lehrers, der sie in der Intimität sei-

nes gastlichen Hauses in die Geheimnisse der Palaeogra-
phie einführte, dankbar gedenken.

Schaffhausen. H.H. Dekan Can. J. F. We-
ber wird am Dreifaltigkeitssonntag sein goldenes Priester-

jubiläum begehen. Mit der dankbaren Pfarrgemeinde, die

der Jubilar zu einer wahren Empore katholischen Dia-

sporalebens ausgestaltet hat, wird das ganze Bistum das

seltene Fest freudig mitfeiern.
A a r g a u. H.H. Joseph Hofmann, bisher

Kaplan in Frick, wurde als Pfarrer in Gebenstorf in-

stalliert und als Pfarrer von Oeschgen H.H. Joseph
S c h m i d, bisher Vikar in Wettingen. V. v. E.

Rezensionen.
Lehre und Liturgie der Herz-Jesu-Verehrung. Von

A. Ver m e'er s ch S. J. Uebers. aus dem Französischen
(nach der 6. Aufl.). 8" 335 S. Rauch, Innsbruck 1925.
M. 7.50, geb. 10.—. Dieses Buch ist in vorzüglicher Weise
dazu geeignet, in Kreisen gebildeter, katholischer Laien
etwa noch vorhandene Zweifel bezüglich der Herz-Jesu-
Verehrung zu lösen; bei Priestern und Ordensleuten aber
wird es sicherlich die Liebe zum Herzen des Erlösers noch
steigern. Es ist auch gut verwendbar für Predigten, beson-
ders die einlässliche Erklärung der Herz-Jesu-Litanei.

Luzern, A. S., Kpl.
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Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistarn Basel.

Die diesjährigen Triennalprüfungen und
P f a r r k o m p e t e n z p r ii f u n g e n für den 3. P r ü -
f u n g s k r e i s, die Kantone Luzern und Zug, werden am
2 7. Juni und den folgenden Tagen in der
Propstei zu Luzern abgehalten. Die Prüfungskan-
didaten sollen sich bis zum 10. Juni beim Präsidenten der
Kommission, Stiftspropst Dr. Segesser, anmelden und
gleichzeitig die durch das Prüfungsreglement geforderten
schriftlichen Arbeiten einsenden. Diese, sowie der Stoff
der mündlichen Prüfung finden sich angegeben in Nr. 6
der diesjährigen Kirchenzeitung.

Luzern, den 1. Juni 1927.

Die Prüfungskommission.
Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen:

La CAa/jce/Ze/ve Lp/scopa/e a reçu ;
1.Für Bistumsbedürfnisse: Pour les besoins du Diocèse:

Trimbach 7.50.
2. Für das Charitasopfer: Pour les œuvres de Charité:

Rothenburg 50, Trimbach 7.50.
3. Für das hl. Land: Pour les Lieux Saints:

Büsserach 22, Ballwil 22, Pommerais 13, Courroux 15, Oberriiti
25, Wängi 43, Lommis 35, Frauenfeld 105, Luzern (St. Karl) 42,
Wislikofen 21, Mammern 17.50, Blauen 11, Damphreux 10.50,
Entlebuch 64, Baden 147, Walterswil 17.30, Metzerlen 8.30,
Escholzrnatt 135, Eschenbach 47, Rothenburg 45, Buttisholz 40,

Zwingen 18, Trimbach 7.50, Luzern (Jesuitenkirche) 326.30,
'Charmoiille 10.35, Develier 10.50, Basel (St. Maria) 170, Wegen-
Stetten 30, Therwil 25.95, Gansingen 15, Egolzwil 26, Langnau
56, Nottwil 50, Montfaucon 20, Wangen 70, Subinigen 11.20, Rö-
merswil 57, Wöllimsiwil 35, Pfyn 25, Eschenz 21.50, Asuel 10,

Eiken 46, Bassecourt, Kappel 35, Brugg 60, Leibstadt 30, Meg-
gen 30, Klingnau 33, Hasle 35, Mettau 52, Sirnach 115.50.

4. Für den Peterspfennig: Pour le Denier de S. Pierre:
Sirnach 115.50, Solothurn 45, Eiken 50, Trimbach 7.50.

5. Für die Sklavenmission: Pour la mission antiesclavagiste:
Hasle 40, Klingnau 31, Schwarzenbach 7, Beurnevésin 5.05, Wölf-
linslw.il 40, Nottwil 50, Trimbach 7.50, Rothenburg 50.

6. Für das Seminar: Pour !e Séminaire:
Trimbach 7.50.

7. Pour l'Institut St. Charles, Porrentruy:
Porrentruy 1897, Beurnevésin 4.60.

S.Für das Fastenopfer: Pour l'offrande de Carême:
Niederbuchsiten 93.50, Büsserach 102, Eschenbach (Klosterkirche)

30.50, Ballwil 150, Pommerais 46, Courroux 132, Oberrûti 120,

Güttingen 95, Lommis 182, Frauenfeld 908, Luzern (St. Karl)
200, SoiUbey 14, St. Brais 60, Wislikofen 77, Mamimern 50, Miil.l-
heim 240, Blauen 36, Tavannes 52.60, Damphreux 44.80, Cœuve
27, Römerswil 20, Baden 590, Alle 100, Walterswil 100, Metzer-
len 75, Eschoilzmatt 550, Eschenbach 400, Burg 2.8, Mariaiwil 100,
Rothenburg 350, Buttisholz 380, Grossiwangen 240, Neuheim 110,
Boswil 200, Charmoille 23.25, Develier 25, Basel (St. Maria)
2160, Wegenstetten 100, Vendlinccurt 12.50, Gansingen 90, Egolz-
wi.l 186, MiinS'terlingen 30, Triengen 300, Römerswil 300, Nott-
wil 300, Jonen 95.60, Montfaucon 61, Wangen 240, Holzhäusern
30, Wö'lfMnsiwil 150, Pfyn 180, Au 85, Eschenz 114, Schwarzen-
bach 13, Asuel 40, Eiken 312, Bassecourt 135, Basadingen 100,

Kappel 90, Brugg 200, Leibstadt 150, Arlesheim 110.50, Klingnau
180, Sitterdorf 50, Hasle 260, Mettau 202.

9. Für das Seminar in Solothurn: Pour le Séminaire à Soieure:
Niederbuchsiten 50, Büsserach 40, Eschenbach (Klosterkirche)
4, Ballwil 50, Pommerais 25, Courroux 28, Oberrûti 29, Wängi
103, Lommis 45, Frauenfeld 265, Luzern (St. Karl) 60, Bern
1000, Soubey 11, St. Brais 18.20, Wislikofen 29, Güttingen 45,
Bichelsee 100, Mammern 30, Müllheiim 50, Kienberg 15, Blauen
13, Cœuve 25, Tavannes 28.30, Damphreux 35, Baden II 25, Alle
40, Walterswil 28.70, Metzerlen 20, Escholzmatt 125, Eschenbach
95, Mellingen 100, Rothenburg 65, Buttisholz 70, Grosswangen
72, Zwingen 53, Gharnioille 15.05, Develier 20.50, Basel (St. Ma-
nia) 1055, Wegenstetten 50, Hochdorf 210, Vendlincourt 10, Gös-

likon 11, Bremgarten 100, Gansingen 40, Egolzwil 58, Lengnau
90, Münsterlingen 13, Nottwil 50, Montfaucon 26, Jonen 57.25,

Holzhäusern 30, Baar 245, Delémont 205, Wölflinswil 40, Rohr-
dorî II 60, Pfyn 40, Au 30, Eschenz 26.50, Asuel 20, Oberwil
(Aargau) 28, Wuppenau 17.40, Eiken 125, Bassecourt 55, Basa-

dingen 30, Kappel 75, Brugg 100, Leibstadt 40, Meggen 25, Kling-
nau 60, Römerswil 60, Hasle 50, Mettau 63, Weinfelden 80, Solo-

thurn 40.

Gilt als Quittung.
Pow acgroï.

Postcheck Ya 15. Compte de chèques Va 15.

Solothurn, den j 30. Mai 1927.
Sofewe, fe

Die bischöfliche Kanzlei.
La Chancellerie épiscopale.

Corrigenda. Rezensionen in Nr. 21, Seite 178,
ist die Unterschrift: A. Meyenberg leider weggefallen.
Lies ferner Lk. 2, 7: „Und sie gebar ihren erstgebore-
11 en Sohn." Am Schluss, achte Zeile von unten: „frei-
sinnigen Kritik".

Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum
Ganzjährige Inserate: 12 Cts. I Vierteljahr. Inserate*: 19 Cts
Halb* „ : 14 „ | Einzelne „ : 24 Cts*

* Beziehungsweise 13, 26 und 52 mal innert Jahresfrist.
Inserate

Tarif für Reklamen: Fr. 1.50 pro Zeile

Bei bedeutenden Aufträgen Rabatt.

Die-rasta# worsens.

Passionsspiele Selzach
Neu bearbeitet 8927 Juni - September
Çr.uutofTP • J"nh 5.,6.(Pfingstmontag), 12., 18.(Samstag),26.
sJfJlOldgC „ Juli: 3,, 10., 17., 24., 31. — August: 7., 14.,
15. (Montag), 21., 28. - September: 4., 11., 18., 25. — Platzpreise:
Fr. 3.— bis 10.—. Programme gratis. UjSlP Billet-Vorbestellung
Telephon No.32. Anfang:llUhr. Ende4i/2Uhr(mitMittagspause).
— An Sonn- und Feiertags-Aufführungen Spätmesse lOVr Uhr.

Gesucht in kath. Pfarrhaus der
Innerschweiz treue, gesunde

¥Bft#4ei®
nicht unter 18 Jahren, zur Mithilfe
in Haus und Garten. Gelegenheit
das Kochen zu erlernen.

Adresse zu erfragen bei der Expe-
o : .1:; : lattes. O. C. 151

Treue, selbständige

Tochter
mit sehr gutem Zeugnis, sucht
leichte Stelle in Kaplanei.

Adresse b. d. Expedition. B.P. 148

gesetzten Alters, in sämtlichen Haus-
und Gartenarbeiten bewandert, sucht
Stelle in Pfarrhaus.

Adresseb.d. Expedition. NE 150

Aus idealer Neigung zum Berufe
einer

Haushälterin
sucht :'28-jährige Tochter Stelle zu
hochw. Herrn, mit einfacher Lebens-
fiihrung, in der Ost- oder Zentral-
Schweiz. Zuschriften mit Angabe des
Pflichtenkreises u. Salärs'erbeten unt.
Chiff. J.T 149 a. d. Expedition d. Bl.

Messwein
Fuchs »Weiss & Co., Zug

beeidigt.

©efeaf»
StrcAer
sind vorteilhaft zu beziehen be

& C/e., LüZEffN
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Venerabiii clero
Vinum de vite me-

^S. rum ad ss. Euchari-
conficieudara

a s. Eeclesia prae-[fllscriptum commendat
^ar

Karlhaus-Bucher

Schlessberq Lucerna

Messwein
sowie in- und ausländische

Tisch- u. Flaschenweine
empfehlen in anerkannt guter Qual.

Gebrüder Nauer
Weinhandiung

Bremgarten

Für

erholungsbedürftige

Geistliche
wäre Gelegenheit zu Ferienaufent-
halt, in ruhiger, waldreicher Ge-
gend, 930 m., nahe Kapelle. Gute
und billige Pension, bis 1, Oktober
offen. Adressen zu erfragen unter

3422 bei der Publicitas Luzern.

Haushälterin
sucht Stelle zu hochw. Geistlichen
für selbständige Besorgung des
Haushaltes. Eintritt sofort. Nähere
Auskunft erteilt Plazierungsbureau
Dienstbotenschule Bremgarten.

1WI©HCH?»ÖB,
BESTES FRANZOS. REPSÖL

EWIGUCHT'
PÛCIHlïi
à 2 Fr. p. Schachtel
No. 0, 1, 2 und 3
tadellos brennend

A. M I L Z - H U G
Ffauenfeädl

ä

GLUlrich
Bäsch» und Dewoiioraaüen-

¥ersasîîl P106On

Ollen
Klosterplatz — Telephon 7.39

Kommissionsweise Belieferung von
Pfarrmissionen.

Rosenkränze, Gebetbuchbäld-
chen, Kommunionbilder,Ker-
zen, Gebetbücher, Theresien-
u. andere Schriften, Kruzifixe etc

Heribert Huber
zyp

Zigarren-Uhr
LUZERN

58 Hepteiisteinstrasse 56
geniesst b.Hochwürden das Vertrauen für

Fpiitsa besuchwar©is

Reingehaltene Lagrein - Kretzer,
Klosterleiten, Spezial sowie Riesling
weiss, (Messweine) aus der Stifts
kellerei

Ulli ipi® Sri es
empfehlen in vorzüglicher Qualität
Gebr. Brun, Weinhdlg. Luzern,

Preisliste zu Diensten.

©er SoßTz/zß /s/ z7ßs /izzz7z woß/-
vo// /«ß flfe so/zihoz'zm'szTzo zWssz'oßsgrsz:/zzbWß.
lF7ß ifßßzfeß z7ßßz'/z Äß/ß/zß/, zïTzss z/z'ß /Mz'sszbßs-
ÖßlKZgß/zg- z>z z/ßß SzrAimz ßz'ß/z^ zzs/ vo/z /zßzz/ß
z's/. Soz7 //zß/zß ß/5 -70 7ß/zßß/z /zß7 z/z'o Sß/ztmz
z'zzz /Wz'ssz'oßsu/ßsßß z/ßß l/ßßß/ßzg7ßß S/ßß/ßß
/7ßßi/oßßß£-ßßz/ßs gß/ß/s/ß/. Z)ßs ößwß/sßß z/z'ß

2ß/z/ßßz'ß/zßß £/ös/ßß/z'ß/zßß 7Vßßgßz/ßz/«ß.gßß, z/as
TzßWß/s/ z/z'ß s/ß/Z7z'ß/zß Zß/z/ voß ITß/yzßz'ßs/ßßß,
z/z'ß z/z z/ßß ßßzzßß Wß// z/ßß Sa/ßß/z zfes C/zß/s/ßß-
/ZZZßS SO ßß/o/g-ßß/ß/z ß«SgßS/ßßZZ/ /ZßÖßß. £s
wz'ßß/ u/ßß/gß &ß//zo/z'sc/zß Sß/zwßz'zß/yfl/ßz7z'ßß
o"ß/?ßß, z/z'ß ßz'ß/z/ ßz'ßßß /ßßßßß ZMßßß/ßß oz/ßß
FßßH/ßßz//ßß z/z z/ß/ß z5zzo/zß /z'/zz/ßß tgßßz/ß/z.
Daz/z/ßß/z ;gßßßz/ß vi/zrrf z/as 73/zß/z so ßß,?z'ß/zßßz/,

so /zß/zßß/zg ßßz/ /ßßzzVzßß. IFz'ß traßsß/zßß z/ßs
Z?ßc/z z'ß /ßz/ß &ß//zo/z'sß/zß Zßßzz7z'ß, voßßö z/z

/ßz/ß /Wz'ssz'oßs/>z7>/z'oz7zß&.

„4/#e uncf Mewe IVe/#". Sß/z/zz7z/ zzßz/ ßz/z-

/ßc/z z's/ z/z'ß 5//ßßZ"/zo, ßßz'ß/z ßßz/ z'ß/ßßßssßß/ z/ßß
/ßz/zß//. Dßs 7?ßz7z pßß/ßz7/ß// /z'ß/ß £7ß/Wz'ß£ß
z'ß Z./7/ß/z zzßz/ Z.ßz'z/ßß, /Wzz/zß/z zz/zz/ /lßZ?ßz7ß/z,
ß£ßß ßßo/z /rßzzz/ß zzßzZ £)/o/gß — ßßz/ /zz'ßß

sz'/zz/ z/z'ßSß ößsoßz/ßßs yy/'oss — ßz/zßs /ßz'/z'a/zVßß
£ß//zo/z'sß/zßß Sß/zw/zßß-/W/ssz'o/zßßs z'ß z/ßß
«ßßßz//z'ß/z n/ßz'/ßß Gß/ß'ß/ßzz /Voßz/ß/ßßß/£ßs.

Sirli^efzer/sc/je #ff>ff&e»-Zei#Kßg. fz'ß
/7ßZZß/z//gßß £ßZß'/z/ßß, z/ß/ß ßZßß 7>/s zzbßß

7Wz'//ßßßßß/z/ Az'ßßßs /ßzzszTzoß ßzö'ß/z/ß. Z)ß
/zß§7 nzz'ß^/z'ß/z z/ßs Gß/zz/zß/zz/zß ßß z/z'ßsß/zz

fizzz/zß/ imzß //zßß ß/ß s/z7/ßß Zbßßz7 2zz ZßSß/z

/zßgwzßßß /zß/, gß/z/ z/ßs blzz//zößßß sc/zwßß.
7/ßßzoß z/ßß/z/ ßzß/z : ßzzß /zoc/z ßz'/z /zßßß Sßz'/ß/z.

Wen/s ./a/rre M/ss/©*fâ> ##i

4r&atfsas. vo/z y. g.

ößosß/zz'ßß/ /r. 5.—, o-ßözz/zz/ß/z /r. 6.—

Verlas J?a&@r «§ ûa.
& CIZ£&/V

40Ure
Iiissienar
MrL

ie^e l¥©^e
Mgf nei^e ^e^e/s^e#'#e

aesprec/ru/isfe/i

Maate

Fer/en&ficlr
ffr Iflems

«I
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Kurer, Schaedler & Cie.
in WIL (Kanton St, Gallen)

Kunstgewerbliche Anstalt.
Paramente, Vereinsfahnen,
kirchl. Gefässe und Geräte,
Kirchenteppiche, Statuen,
Kreuzwege, Gemälde,
REPARATUREN

Offerten und Ansichts-Sendungen auf Wunsch zu Diensten,

Kirchliche Original-Kunst
Die St. Eukas-Öesellschaft (Societas sancti Cucae)
zählt zu ihren TTlitgliedern über 40 der besten katb.
Schweizerkünstler, Architekten, Uhler, Bildhauer und
Kunsthandwerker. Sie ist daher in der Cage, bei
Kircbenbauten und Renovationen, bei Anschaffung
von Kirchengeräten u. christlichem ßausschniuck den

üuftraggeöcr in direkte Uerbindung mit dem Künstler
zu bringen. Aufträge U.Anfragen nehmen entgegen:

H. Süss, Pfarrer, flleggen R. Hess, ßentralbabnplatz II, Basel
Präsident. Sekretär.

3. C. Gamperf, Quai des Gaux üives 10, Genève, Secrétaire,

Con/raires, Aathoi. ZnsfJiufe und JTiösfer
AauD £ure22 MOSWE/JV und decAi
Buren Bedarf an Tisclî- und ID-an/rew-
Wein bei unserer Ve j'fraue 22 s - F i rm a

MTO* MUMW
Der Vorstand

des Schweiz. Priester-Vereins ,,PROV/DBiVÏ'/zl"

tDollen Sie es «nffen?
(Sleidnucl tuas — bet „Kleine Ejerbcr"

fagt es 3hnen ïurj unb biinbig, er<

fdjöpfenb tutb richtig. Was Sic aus

feineu 50000 Itrtifeln tutb beit nooo

tabeltofen Silbern lernen, föttiten Sie

tuirflid; alte (Tage braueben.

So muß ein praftifdjes ZTad/fcblagebud;

fein 3" £>ett Bnd;t]anbhmgcii optte

Kauf3tuattg artjufehen. 3" ©arplehteiu

batib (Ixrfjtedrt) so ITtarf. tgalbteberbanb

40 lïïarf. CEcitjabluugeti.

Erwin Prinz^ Mörschwü, IL IL
Spezialgeschäft f. kirchl. elekt. Dekorationen und Beleuchtungs-
Anlagen. Altar-, Tabernakel-, Statuenkränze lind Monogramme.

Reparaturen und Umändern
bestehender Anlagen, in solidester Ausführung.
Prima Referenzen. Musterkollektion zu Diensten.

Fraefe! & Co.
St. Gallen
Gegründet 1883

*
Paramente und Fahnen

Spitzen — Teppiche — Statuen u. s. w.

Kirchl. Gefässe und Geräte
Kunstgerechte Reparaturen

jpo&F s/cir
Altbekannte Werkstätte für

fördr/iilre Go/c/sclrnv/ec/elriffvsf
Gegr. 1840 WIL ST. GALLEN

empfiehlt sich für
Neuerstellung, Reparatur, Feuerwergoidiuiiy etc.

Zeugnisse erster kirchlicher Kunstautoritäten.

Mechanische Schreinerei u. Biidhauer-Werkstätte

Herrn. Gauhl-Renggli, Luzern
Telephon 1816 Baselstrasse 42 a Telephon 1816

Portale / Bestuhlung / Chor- und Beichtstühle
Ghor-Abschlüsse.

FeWes
Wer mehr Stärkung der Gesundheit
als Vergnügen sucht, verlange Prospekt.

JCttrtmftaft
900m

® noch

_ DE CE R/H EI M
f. DANZElStTN-GRAUEß.DR.MED. F.v.SEGESSER.TOQGENBURG

Pension Strela, Davos-Platz
Pension für Erholungsbedürftige und Leichtlungenkranke.

Gute Verpflegung durch katholische Ordensschwestern.

Hauskapelle. - Preis Fr. 6.-bis 9.- - Prospekte durch die Oberin.

jCouisfâudiU
fêolîiftijmitlï

HtmifflwtinitimiiiMiinw

ÎO îBahnhofftrafjf to

Bnr^iiglid) ringrridjtftr ©ärrhftätifn für hirdjlidjf fôunft
inoîirrnrr uni aitrr ïfi ri) t u n g.

0iflri}r, Ciliorirn, ponftran??, tfirmiftrr
Bmuafjrpatnini unü tßarmturrn

Mtgrrrrbfr ipnonatinnrn altrr tSrgmftänör in altrn
Prtallrn. fhuorrgolùm non foidjrn, (Eihnrirn, JHoh»

fhransfn rtr. firrttr ißröirnung. pafjigr ^rrifr.
tßroftf puaroaljl in SHriginaipntmürfrn.


	

